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Auskunft 

Klappe Durchwahl 

0026 lAB 

1993 .. 08- 3 f 
der Anfrage der Abgeordneten Haller, ZU S-;0,2 IJ 
Dolinschek an den Bundesminister für 
Arbeit und Soziales betreffend Menschen
rechtswidrigkeit der verschobenen An-
passung des Frauenpensionsalters (Nr.5202/J) 

Zu den aus der beiliegenden Ablichtung der gegenständ

lichen Anfrage ersichtlichen Fragen führe ich folgendes 

aus: 

Es zählt weder zu meinen Aufgaben noch halte ich es für 

zweckmäßig, zu beurteilen, ob eine künftige Beschwerde 

beim UN-Menschenrechtskomitee gegen Bestimmungen des 

Bundesverfassungsgesetzes über unterschiedliche Alters

grenzen von männlichen und weiblichen Sozialversicherten 

Erfolg oder nicht haben kann. Ich sehe daher keinen Hand

lungsbedarf, sei es im Sinne des Punktes 2 oder im Sinne 

der folgenden Punkte der Anfrage. 

Der Bundes inister: 
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A 
BEILAGE 

Nr. jJo2 IJ 

1993 -07- 1 3 
ANFRA,GE 

der Abgeordneten Haller, Dolinschck 
a., den Bundesminister für Arbeit und Sozialcs 
~treffend Menschcnrechtswidrigkeit dcr verschobenen Anpassung des Frauenpensionsaltcrs 

Bekanntlich hat der UI'-Menschenrechtsausschuß im letzten Jahr eine Verletzung der Men
schenrechte festgestellt und Österreich zu einer angemessencn Remedur \'crpflichtet, weil die 
Anpassung der Hintcrbliebenenrcgelung für Wit'Ner an die der Witwen im Bcamtenpen
sionsrecht nur stufcnweise erfolgt. Österreich hat - obwohl es die Möglichkeit der Individual
beschwerde beim Mcnschemcchtsausschuß durch ein Fa.\lJltativprotokoll anerkannt hat - weder 
seine Gesetzeslage geändert noch den Beschwerdcführer entschädigt. 

Angesichts der bis zum Jabr 2033 hinausgeschobenen Vercinheitlichung des Pcnsionsaltcrs 
im Bcreich der Soziah'crsicherung stellt sich die Frage, ob nicht diese cxtrem lange Über
gangsfrist erst recht als menschenrechtswidrig eingestuft würde. Die unterzeichneten Abgeord
neten richten daher an dcn Hcnn Bundcsminister für Arbeit und Soziales die nachstchcnde 

1. 

.,. 

Anfrage: 

\Vic bcurteilen Sic die Wahrscheilllich.!.;:eit, daß ein Österreicher mit einer Bcschwcrde 
beim UN-Mensehenrechtsausschuß gegen das zu langsam angcpaßte Pensionsalter dcr 
Frauen Erfolg haben könntc? 

Welche Änderung der geltenden Gesctzeslage würden Sie in diesem Fall vorschlagen, 
um den internationalen Ruf Österreichs in Menschenrechtssachen nicht zu gefährden? 

\Venn S!C keine Anderung ins AUßc fassen, werden Sie kon:.equenterwcisc den übrigen 
Mitgliedern der Bundesrcgierung vorschlagen, das Fakultativprotokoll· zu kündigen, 
mit dem die Möglichkeit der Individualbcschwerdc! beim Mcnschcnrechts3usschuß 
cröfinct wurde, wenn die österreich ische Regierung zum wiederholten Mal den 
Empfehlungen dieses Gremiums in keiner Weise folgen will? 

Wenn nein, \'v'arum nicht? 

Kopie an: 

IJn uro X, • ..) ~~. 11 
i'iien, w.,13.7.1993 
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